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und Leitung und größtmöglicher Teilnahme der Werktätigen an 
der Lenkung von Staat und Wirtschaft noch konsequenter zu ver
wirklichen. Die Qualität der Planung muß entscheidend verbes
sert und die strikte Durchführung des einheitlichen Staatsplanes 
gesichert werden. Den Gewerkschaften, den anderen Massenorga
nisationen sowie den Ausschüssen der Nationalen Front des de
mokratischen Deutschland sind größere Möglichkeiten zu geben, 
um noch stärker bei der Vorbereitung und Verwirklichung der 
Pläne mitzuwirken. Sie werden aufgefordert, diese Möglichkeiten 
zu nutzen. Die Gewerkschaften als Organisation der Arbeiter
klasse werden aufgefordert, die Teilnahme der Werktätigen an 
der Lenkung der Produktion zu organisieren. Es sind bessere 
Voraussetzungen zu schaffen, damit die örtlichen Volksvertretun
gen und ihre Räte der hohen Verantwortung für die Leitung des 
Aufbaus des Sozialismus im örtlichen Zuständigkeitsbereich in 
vollem Umfange nachkommen, die ihnen durch das Gesetz über 
die örtlichen Organe der Staatsmacht übertragen wurde. Es ist 
notwendig, in allen Staatsorganen die Erkenntnisse der Wissen
schaft des Marxismus-Leninismus entsprechend den konkreten 
Bedingungen des gesellschaftlichen Aufbaus anzuwenden; die 
Mitarbeiter müssen sich eine hohe politische Bildung und ein
gehende fachliche Kenntnisse auf ihrem Arbeitsgebiet aneignen. 
Die wissenschaftliche Gemeinschaftsarbeit von Forschern, Wissen
schaftlern und Aktivisten der Produktion ist stärker zu fördern; 
im Hoch- und Fachschulwesen ist die einheitliche politische und 
wissenschaftliche Leitung durchzusetzen. Im gesamten Staats
apparat gilt es, die Methoden des Nur-Administrierens und der 
ressortmäßigen Arbeit auszumerzen; die staatliche Tätigkeit muß 
auf der festen Verbindung mit den schaffenden Menschen in den 
Produktionsstätten beruhen.

Die Vervollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des 
Staatsapparates führt zum ständigen Aufschwung der materiellen 
Produktion und zur Stärkung der Arbeiter-und-Bauern-Macht 
der Deutschen Demokratischen Republik. Das entspricht den In
teressen des gesamten sozialistischen Lagers und dient der Erfül
lung der hohen Verpflichtung, die der Deutschen Demokratischen 
Republik als Glied der Gemeinschaft der sozialistischen Staaten 
obliegt.

Die Festigung der volksdemokratischen Ordnung auf deutschem 
Boden, die wachsende Überlegenheit des Arbeiter-und-Bauern- 
Staates gegenüber dem imperialistischen Regime in Westdeutsch
land wird noch deutlicher machen, daß der Sieg der großen Ideen 
des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus, die in der 
Deutschen Demokratischen Republik verwirklicht werden, in ganz 
Deutschland gewiß ist.

Die Volkskammer beschließt daher;
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